
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für Lieferungen durch unseren Partyservice 
 

 

 

1 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer. 
2 Spätestens 3 Werktage (Montag-Freitag) vor Beginn der Veranstaltung benötigen wir 
 die genaue Teilnehmerzahl für das Essen. Diese Teilnehmerzahl ist auch Grundlage 
 zur Abrechnung. 
3. Stornierung: Wird eine Veranstaltung später als 7 Werktage vor dem geplanten Termin 

vom Auftraggeber abgesagt, erfolgt eine Kostenverrechnung von 30 % des vereinbarten 
Menü-/Büffetpreises sowie der gemieteten Artikel. 

3 Verluste oder zu Bruch gegangene Ausstattung vom Zeitpunkt der Übernahme bis zur 
 Rückgabe stellen wir zum Wiederbeschaffungswert oder Reparaturpreis in Rechnung. 
 Die Rücknahme erfolgt unter Vorbehalt. Exakte Verlust- oder Bruchmengen können 
 erst nach erfolgtem Reinigungsprozess und vollständiger Zählung ermittelt werden. 
4 Bei Veranstaltungen mit Getränken ist immer der tatsächliche Verbrauch maßgeblich. 
 Angebrochene Flaschen (Wein, Sekt etc.) und Fässer werden voll berechnet. Aus 
 ökologischen Gründen verwenden wir nur Mehrwegflaschen. Bei Leergutfehlmengen 
 werden die Kosten berechnet. 
5. Die Mietgebühr bezieht sich auf eine Mieteinheit  (= Tag der Veranstaltung und eine 
 evtl. Anlieferung am Vortag und Rücknahme am Tag nach der Veranstaltung) ab 
 Lager Vaihingen. Für nicht termingerecht zurück gelieferte Artikel, verlängert sich das 
 Mietverhältnis automatisch bis zur Rückgabe um jeden angefangenen Tag. 
6. Personalkosten berechnen wir ab und bis zu unserem Betrieb in Stuttgart-Vaihingen.   
 Es wird der tatsächliche Zeitaufwand im 15 Minutentakt in Rechnung gestellt.  
 
 


